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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 18.01.2019 
Geschäftsbereich II   Abteilung: 7 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0015/2019) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 19.02.2019 öffentlich 

 

Antrag des Deutschen Kinderschutzbundes, Orts- und Kreisverband Trier e. V., 
auf institutionelle Förderung der "Fachstelle Lichtblick" durch den Landkreis 
Trier-Saarburg 

 
Kosten: 
 
Betrag: 32.808,00 € 
Haushaltsjahr: 2019  
Teilhaushalt: 7 – Jugendamt  
Buchungsstelle: 36331.556390 
Haushaltsansatz: 120.000,00 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Jugendhilfeausschuss lehnt die vom Deutschen Kinderschutzbund, Orts- 
und Kreisverband Trier e. V., beantragte Festbetragsförderung für die 
„Fachstelle Lichtblick“ ab und beschließt eine einzelfall- bzw. projektbezogene 
Finanzierung dieser Fachstelle durch den Landkreis Trier-Saarburg. Hierzu 
beauftragt der Jugendhilfeausschuss das Jugendamt, in Verhandlungen mit 
dem Träger die bestehende Leistungs- und Entgeltvereinbarung am Bedarf 
orientiert fortzuschreiben.  
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Die „Fachstelle Lichtblick“ in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes, Orts- 
und Kreisverband Trier e. V., ist ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Kinder 
und Jugendliche suchtkranker Eltern / Elternteile.  
 
Diese Fachstelle wurde von den Verantwortlichen des Kinderschutzbundes zum 
01.07.2012 wieder ins Leben gerufen.   
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Mit Schreiben vom 31.01.2013 beantragte der Deutsche Kinderschutzbund als 
Träger dieser Fachstelle erstmals ab dem 01.07.2013 die Pauschalfinanzierung einer 
0,5-Fachpersonalstelle durch den Landkreis Trier-Saarburg in einer Gesamtsumme 
von rd. 24.000,00 €.  
 
Aufgrund der im Jahresbericht der Fachstelle für das II. Halbjahr 2012 dargestellten 
Aktivitäten dieses Beratungsdienstes (7 Beratungsfälle, davon 5 Kinder/Jugendliche 
aus dem Landkreis Trier-Saarburg, 1 Gruppenangebot und 3 Projekte) wurde für das 
Jugendamt die Erfordernis der Ausweitung dieses Beratungsdienstes um eine 
weitere 0,5 Stelle nicht erkennbar.  
 
Um Kindern und Jugendlichen suchtkranker Eltern aus den Landkreis Trier-Saarburg 
dennoch bedarfsgerechte Hilfe zu leisten, hat das Jugendamt den Träger zum 
damaligen Zeitpunkt in Gesprächen gebeten, in Kooperation mit den örtlichen 
Suchtberatungsstellen und den Häusern der Familie im Landkreis Trier-Saarburg 
eine Begleitung und Betreuung von Kindern / Jugendlichen möglichst 
niedrigschwellig in deren Sozialraum anzubieten, etwa in Form von regelmäßigen – 
mind. 14-tägig – stattfindenden Sprechstunden oder Gruppenangeboten. Für ein 
solches Angebot im Landkreis Trier-Saarburg wurde dem Träger nach Vorlage eines 
entsprechenden Konzepts und eines Kosten- und Finanzierungsplanes, vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kreisgremien, eine Projektförderung in Aussicht gestellt.  
 
Dieses neue Konzept für die „Fachstelle Lichtblick“ sollte dem Jugendhilfeausschuss 
in seiner Sitzung am 18. Juni 2013 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt 
werden, konnte vom Träger in der Kürze der Zeit jedoch nicht fertig gestellt werden, 
so dass der Tagesordnungspunkt abgesetzt werden musste.   
 
Um dem Deutschen Kinderschutzbund die durch die „Fachstelle Lichtblick“ für 
Klienten aus dem Landkreis Trier-Saarburg erbrachten Leistungen dennoch 
entsprechend vergüten zu können, wurde nach eingehenden Gesprächen von Seiten 
der Verwaltung eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung erarbeitet (siehe Anlage), 
auf deren Basis das Jugendamt dem Träger in den vergangenen Jahren seine 
Aufwendungen, wie in § 7 dieser Vereinbarung dargestellt, nach Vorlage 
entsprechender Verwendungsnachweise erstattet hat.  
 
Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen wurden an den Kinderschutzbund für die 
einzelfallbezogene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Trier-
Saarburg sowie für Projekte der Fachstelle Lichtblick an Standorten im Landkreis 
Leistungen wie folgt gezahlt: 
 

- im Jahr 2016   -  3.368,75 € 
- im Jahr 2017   -  4.791,25 € 
- im Jahr 2018   -  5.272,50 €  

 
Im Mai vergangenen Jahres beantragte der Deutsche Kinderschutzbund, Orts- und 
Kreisverband Trier e. V., dann ab dem Jahr 2018 eine pauschale 
Festbetragsförderung durch den Landkreis Trier-Saarburg für eine 0,75 
Fachpersonalstelle bei der „Fachstelle Lichtblick“. Für das Jahr 2018 forderte der 
Träger einen Kreiszuschuss für diese Stelle von 32.223,00 €, für das Jahr 2019 in 
Höhe von 32.808,00 € und für das Jahr 2010 in Höhe von 33.400,00 €.  
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Den Eigenanteil an dieser Fachpersonalstelle beziffert der Träger mit 16,5 %.  
 
Begründet hat der Kinderschutzbund diesen Antrag u. a. damit, dass dem Träger 
durch die vom Kreisjugendamt praktizierte Verfahrensweise ein verhältnismäßig 
großer Arbeitsaufwand in den Bereichen Antragstellung und Abrechnungsverfahren 
entstehe. Dieser Aufwand entfalle bei einer Festbetragsförderung.  
 
Weiter führt der Träger an, dass viele Einrichtungen aus dem Landkreis eine 
Ausweitung an Betreuung, Beratung und Teilnahme an Arbeitskreisen wünschen. 
Dies ließe sich über die projektbezogene Förderung nicht abrechnen. Konkret belegt 
wurde dies durch ein Schreiben des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Schweich. 
 
Wie vorstehend dargestellt, wurden dem Kinderschutzbund die Beratungsleistungen 
für Klienten aus dem Landkreis durch die Fachstelle Lichtblick nach Vorlage 
anonymisierter Verwendungsnachweise entsprechend vergütet. Ebenso wurden dem 
Träger die Kosten von am Bedarf orientierten Gruppen- und Freizeitangeboten an 
Standorten im Landkreis nach Vorlage einer Kurzkonzeption sowie entsprechender 
Kosten- und Finanzierungspläne erstattet.  
 
Aufgrund der dem Jugendamt obliegenden Steuerungsverantwortung sollte an dieser 
Form der Finanzierung der „Fachstelle Lichtblick“ festgehalten werden, wobei die 
bestehende Leistungs- und Entgeltvereinbarung in Verhandlungen mit den Träger 
am Bedarf orientiert fortgeschrieben werden sollte. 
 
Im Rahmen dieser Fortschreibung sollten dann auch die Finanzierung notwendigen 
Beratungsangebote in Institutionen im Landkreis Trier-Saarburg bzw. in den 
landkreisweit 4 Sozialraumzentren festgeschrieben werden.   
 
Die Erfordernis der vom Träger beantragten Pauschalfinanzierung einer 0,75-Stelle 
durch den Landkreis Trier-Saarburg wird von Seiten des Jugendamtes derzeit nicht 
gesehen.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

- aktuelle Leistungs- und Entgeltvereinbarung  
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